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1. Namen und Sitz

Art. 1 Namen

Unter dem Namen Genossenschaft Steinberg Reckenwil besteht eine Namen
auf unbeschränkte Dauer gegründete gemeinnützige Genossenschaft
im Sinne von Art. 828 ff. OR.

Art. 2 Sitz

Sitz der Genossenschaft ist Homburg. Sitz

2. Zweck, Mittel und Grundsätze

Art. 3 Zweck und Mittel

1 Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Se!bsthil- Zweck
fe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern gesunden, preisgünstigen
und altersgerechten Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten und
sie wahrt die langfristigen Interessen der Genossenschaft als Gan-
zes.

Die Genossenschaft kauft, renoviert, erweitert und vermietet das
Restaurant Steinberg.
Dabei tritt sie im sozialen Bereich für die Mitbewohner ein, sofern das
Engagement im genossenschaftiich verträglichen Rahmen geschieht.
Die Beziehungen innerhalb der Dorfgemeinschaft Homburg sollen
gestärkt werden.

2 Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch: ^^gg

a) den Kauf der Liegenschaften Kat.Nr.836 (1'287m2, Reckenwil)
& Kat.Nr. 37 (797m2, Reckenwi!) beide in Homburg

b) den Erwerb von weiteren Grundstücken und Baurechten.

c) den Bau und Erwerb von Ein- und Mehrfamilienhäusern, die
den zeitgemassen genossenschaftfichen Wohnbedürfnissen
entsprechen.

d) den iangfristlgen Betrieb des Restaurants Steinberg Reckenwil
inkl. aller Gewerberäume

e) sorgfältigen und laufenden Unterhalt und periodische Erneue-
rung der bestehenden Bauten.

f) die Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden
Bauten nicht mehr auf wirtschaftlich vertretbare Art und Weise
erneuert werden können.



g) die Beanspruchung von eidgenössischen bzw. entsprechen-
den kantonalen und kommunalen Förderinstrumenten.

h) die Verwaltung und Vemnietung der Wohnungen auf der Basis
der Kostenmiete.

i) das Fördern von genossenschaftlichen Aktivitäten

j) ideelle und materielle Unterstützung von Bestrebungen, die
preiswertes, gesundes und gutes Wohnen zum Ziel haben.

3 Die Tätigkeit der Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht ge" Geme!nnützi9keit

winnstrebig.

4 Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und Organisatio- Beteiligungen
nen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen. Sie ist Mit- Lind Mit9ned-
glied von Wohnbaugenossenschaften Schweiz - Verband der ge-
meinnützigen Wohnbauträger (wbg Schweiz), Regionalverband Ost-
Schweiz.

Art. 4 Grundsätze zurVermietung

1 Die Vermietung von Wohnungen der Genossenschaft erfolgt Vermietungs-
gemäss den nachfoigenden Prioritäten: Prioritäten

a) Priorisiert werden die ehemaligen und heutigen Einwoh-
ner der Gemeinde Homburg.

b) In zweiter Linie erfolgt die Vermietung an alle übrigen Be-
werber/innen.

Die Vermietung ist im Rahmen der nachfolgenden Bestimmun- VermietungsregSement
gen Aufgabe der Verwaltung, der darüber ein Vermietungsreg-
lement erlässt.
Die Vermietung von Wohnungen, Gewerbeflächen und Gastwirt- ^/,,^,„
schaftsfiächen setzt in der Regel den Beitritt zur Genossenschaft Kündigungsschutz
voraus. Der Mietvertrag mit Mitgliedern darf von der Genossen-
schaft nur in Verbindung mit dem Ausschluss aus der Genos-
senschaft gekündigt werden.

2 Die Genossenschaft vermietet ihre Wohnungen und Gewerbe- Kostenmiete
räume zu den Selbstkosten (Kostenmiete).

3 Die Mitglieder sind verpflichtet, selber in den von Ihnen gemle- Residenzpfiicht
teten Wohnungen zu wohnen und dort zivilrechtiichen Wohnsitz
zu haben.

4 Die ganze oder teilweise Untervermietung einer Wohnung oder i intprv^rmi.
einzelner Zimmer oder von Gewerberäumen ist nur mit vorgän-
giger Zustimmung der Verwaltung der Genossenschaft zulässig.



Die Verwaltung kann die Zustimmung zu einem entsprechenden
Gesuch aus den in Art. 262 Abs. 2 OR genannten Gründen ver-
weigern. Als wesentliche Nachteile bei der Untervermietung der
ganzen Wohnung, der Gewerberäume gelten insbesondere de-
ren mehr als einjährige Dauer, die mehr als zweimalige Unter-
vermietung im laufenden Mietverhältnis, die Untervermietung an
Personen, welche die Belegungsvorschriften nicht erfüllen sowie
der Umstand, dass die Mitglieder nicht eindeutig darlegen kön"
nen, dass sie die Wohnung nach Ablauf der Untervermietung
wieder selber bewohnen werden. Bei Untervermietung einzelner
Zimmer entsteht der Genossenschaft auch ein wesentlicher
Nachteil, wenn damit Belegungsvorschriften umgangen werden.
Einzelheiten regelt die Verwaltung im Verrnietungsreglement.

5Wohnungsgrösse und Zahl der Benutzer/innen sollen in ange-
messenem Verhältnis zu einander stehen. Bei Neuvermietungen
und bei bestehenden Mietverhältnissen kann die Zimmerzahl die
Zahl der Bewohner/innen in der Regel um zwei überschreiten.
Eine Wohnung gilt als unterbelegt, wenn die Zimmerzahl die
Zäh! der Bewohner/innen um mehr als zwei übersteigt. Die Mit-
gliedersind gehalten bei entsprechender Möglichkeit innerhalb
der Siedlung in eine kleinere Wohnung zu ziehen. Einzelheiten
regelt die Verwaltung im Vermietungsreglement.

Art. 5 Grundsätze zu Bau und Unterhalt der Gebäude

1 Beim Bauen und Umbauen ihrer Gebäude sind der Genossenschaft
besonders wichtig: Hohe Nutzungsfiexibilität der Wohnungen unter Be-
rücksichtigung auch künftiger Bedürfnisse, altersgerechtes und hinder-
nisfreies Bauen, hochwertige Aussenräume, kommunikationsoffene und
sichere Erschliessung, geringer Foigeunterhalt sowie Einsatz von öko-
logisch einwandfreien Materialien und Einsparung von Energie beim
Bau und Betrieb.

2 Mit einem fortlaufenden, nachhaltigen, kosten- und qualitätsbewussten
Unterhalt passt die Genossenschaft ihre Gebäude an den Stand der
technischen Möglichkeiten und an die zeitgemässen genossenschaftli-
chen Wohnbedürfnisse an und sorgt damit für die Werterhaltung der
Gebäude. Dazu gehört auch die regelmässige Prüfung von Massnah-
men zur Wohnwertsteigerung der Liegenschaften und ihrer Umgebung.

3 Bei grösseren Umbauten und Ersatzneubauten achtet die Genossen-
schaft auf ein sozlaiverträgliches Vorgehen. So kündigt sie solche Vor-
haben mindestens zwei Jahre im Voraus an. Bei derVermietung der
umgebauten Gebäude und von Ersatzneubauten sind in erster Linie die
bisherigen Mieter/innen zu berücksichtigen, sofern diese den Vermie-
tungsrichtllnien gemäss Vermietungsreglement entsprechen.

Unterbelegung von
Wohnungen

Ausrichtung

Unterhalt

Um" und Er-

satzneubau-

ten
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Art. 6 Unverkäuflichkeit der Grundstücke, Häuser und Wohnungen

1 Die Grundstücke, Häuser und Wohnungen der Genossenschaft Verkaufsver-
sind grundsätzlich unverkäuflich. bot

2 Die Generalversammlung entscheidet mit Zweidrittelsmehrheit der Ablauf
anwesenden Stimmberechtigten über einen ailfäiligen Verkauf und
dessen Modalitäten.

3. Mitgliedschaft: Erwerb, Verlust und Pflichten

Art. 7 Erwerb der Mitgliedschaft

1 Mitglied der Genossenschaft kann jede natürliche oder Juristische Voraussetzun-
Person werden, welche mindestens einen Genossenschaftsantei! ä gen
Fr. 1'000.-- übernimmt (Mitgliedschaftsanteil).

2 Die Mitgliedschaft ausländischer Staatsangehöriger untersteht den Ausländer
Einschränkungen durch das Bundesgesetz über den Erwerb von
Grundstücken durch Personen im Ausland.

3 Die Zahl der Mitglieder ist unbeschränkt.

4 Die Aufnahme erfolgt durch einen Verwaltungsbeschluss. Die Verwai- Beitrittsge-
tung entscheidet endgültig und braucht die Ablehnung auch dann nicht such/_
zu begründen, wenn der/die Kandidat/in bereits Mieter/in oder Unter- bescKhlu^ss
mieter/in einer Genossenschaftswohnung ist.

5 Die Mitgliedschaft beginnt mit der vollständigen Einzahlung der erfor- Beginn
derlichen Genossenschaftsanteile bzw. bei Ratenzahiung nach Art. 15
Abs. 1 mit der Bezahlung der ersten Rate.

6 Die Verwaltung führt ein Mitgliederregister. Mitgiieder-
reg i ste r

Art. 8 Erlöschen der Mitgliedschaft

1 Die Mitgliedschaft erlischt
a) bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschiuss oder Tod. Gründe
b) bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung.

2 Die Rückzahlung der Genossenschaftsanteile bei Erlöschen der Mit- RückzahSung
gliedschaft richtet sich nach Art. 18 der Statuten. Anteile

Art. 9 Austritt

1 Ist das Mitglied Mieter/in von Räumlichkeiten der Genossenschaft, Kündigung
setzt der Austritt die Kündigung des Mietvertrags voraus. des.

Mietverfrags
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2 Der Austritt aus der Genossenschaft erfolgt mit Beendigung des Miet" Kündigungs-
Verhältnisses. L .

3 Sobald der Beschluss zur Auflösung der Genossenschaft gefasst ist, j<ung

Zeitpunkt

Genossenschaft gefasst ist,
Rann der Austritt nicht mehr erklärt werden.

Art. 10 Tod

1 Stirbt ein Mitglied, das Mieter/in einer Wohnung der Genossenschaft Ehe-bzw.
gewesen ist, kann der/die im gleichen Haushält lebende Ehe- bzw. Le- l-ebenspartner
benspartner/in - soweit er/sie nicht bereits Mitglied der Genossenschaft
ist - die Mitgliedschaft des/der Verstorbenen und gegebenenfalls des-
sen/deren Mietvertrag übernehmen. Der/die Lebenspartner/in muss
nachweisen, dass er/sie Erbe des/der Verstorbenen ist.

2 Andere im gemeinsamen Haushalt lebende Personen können mit Zu- Andere Perso-

Stimmung der Verwaltung Mitglied der Genossenschaft werden und nen
einen Mietvertrag abschliessen.

Art. 11 Ausschluss

1 Ein Mitglied kann jederzeit durch die Verwaltung aus der Genossen- Gründe
schaft ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund oder einer
der nachfolgenden Ausschlussgründe vorlieQt:
a) Verletzung genereller Mitgliedschaftspffichten, insbesondere der

genossenschaftlichen Treuepflicht, Missachtung statutenkonformer
Beschlüsse der Generalversammlung oder der Verwaltung sowie
vorsätzliche Schädigung des Ansehens oder der wirtschaftlichen Be-
lange der Genossenschaft.

b) Missachtung der Pflicht, selber in den gemieteten Wohnungen zu
wohnen und dort zivilrechtlichen Wohnsitz zu haben.

c) Zweckentfremdung der Wohnung, namentlich wenn sie und dazu-
gehörende Nebenräume vorwiegend zu geschäftlichen Zwecken
benutzt werden.

d) Ablehnung eines zumutbaren Umsiedlungsangebotes bei Unterbe-
legung.

e) Missachtung der Bestimmungen von Statuten und Vermietungsreg-
lement über die Untermiete.

f) Ablehnung eines zumutbaren Umsiedlungsangebotes, wenn das
zuständige Organ einen Beschluss über Umbau oder Abbruch der
betreffenden Liegenschaft gefasst hat.

g) Bei Scheidung oder Trennung, sofern der Ausschluss in Art. 12 vor"
gesehen ist.

h) Vorliegen eines ausserordentlichen mietrechtiichen Kündigungs-
grundes, insbesondere nach den Art. 257d OR, 257f OR, 266g OR,
266h OR sowie anderer Verletzungen des Mietvertrages.

i) Verletzung von Bestimmungen der Wohnbauförderung, aufgrund
derer das Mietverhältnis gekündigt werden muss, sofern kein zu-
mutbares Umsiedlungsangebot gemacht werden kann oder ein sol-
ches abgelehnt worden ist.
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2 Dem Ausschluss hat mindestens eine entsprechende Mahnung vo- Mahnung
rauszugehen, ausser wenn diese nutzlos ist oder die mietrechtliche
Kündigung nach Art. 257fAbs. 4 OR erfolgt.

3 Der Beschluss über den Ausschluss ist dem betreffenden Mitglied Dlttef,un9/
durch eingeschriebenen Brief mit Begründung und Hinweis auf die Auss'chiS'ss
Möglichkeit der Berufung an die Generah/ersammlung zu eröffnen, der aufschie-
Dem/der Ausgeschlossenen steht während 30 Tagen nach Empfang banden Wir-
der Mitteilung das Recht der Berufung an die Generalversammlung zu. kun9
Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung, doch hat der/die Aus-
geschlossene das Recht, in der Generalversammlung seine/ihre Sicht
selber darzulegen oder darlegen zu lassen.

4 Die Anrufung des Richters nach Art. 846 Abs. 3 OR innert 3 Monaten
bleibt vorbehalten. Sie hat ebenfalls keine aufschiebende Wirkung.

5 Die Kündigung des Mietvertrages richtet sich nach den mietrechtii-
chen Bestimmungen.

Art. 12 Eheschutz, Ehescheidung, Ehetrennung

1 Weist das Gericht in einem Eheschutzenfscheid oder Trennungs"

urteil die Benutzung der Wohnung dem/der Ehepartner/in des Mit-

glieds zu, kann die Verwaltung mit dessen Einverständnis den Miet-

vertrag auf den/die andere/n Ehepartner/in übertragen. Eine solche

Übertragung setzt die Mitgliedschaft oder deren Erwerb durch die in
der Wohnung verbleibende Person sowie die Übernahme sämtlicher

Wohnungsanteile (Art. 15 Abs. 2) voraus. Die Verwaltung kann das

Mitglied, dem die Benutzung der Wohnung nicht zugewiesen wurde,

ohne Abmahnung aus der Genossenschaft ausschliessen, sofern er

ihm keine andere Wohnung zur Verfügung stellen kann oder will. Die-

selbe Regelung gilt beim Entscheid über die Aufhebung des Zusam-
menlebens der eingetragenen Partnerschaft.

2 Weist das Gericht im Scheidungs- bzw. Auflösungsurteil Wohnung Eheschei-

und Mietvertrag dem/der Ehe' bzw. eingetragenen Partner/in des Mit- dung/Auflösung

glieds zu, kann die Verwaltung, wenn er dem Mitglied keine andere nen^P'aTtne?
Wohnung zur Verfügung stellen kann oder will, das Mitglied ohne Ab- schaft

mahnung aus der Genossenschaft ausschiiessen. Der/die Ehe- bzw.

eingetragene Partner/in, aufden/die der Mietvertrag übertragen wur"

de, muss Mitglied der Genossenschaft sein oder werden und sämtli-

ehe Wohnungsanteile übernehmen. Dieselbe Regelung gilt beim Urteil

über die Auflösung der eingetragenen Partnerschaft.

3 Die Belegungsvorschriften von Art. 4 Abs. 7 bleiben vorbehalten.

Eheschutz /
Ehetrennung /
Aufhebung des
Zusammenle-
bens

Vermögens-
rechtliche Fof-



gen

4 Die vermögensrechtlichen Folgen bezüglich der Genossen-
schaftsanteile richten sich nach dem entsprechenden Gerichtsent-
scheid bzw. der entsprechenden Konvention, wobei eine Auszahlung
von Anteilkapitai erst erfolgt, nachdem die verbleibende Eheperson
bzw. eingetragene Partner/in einen entsprechenden Betrag der Ge"
nossenschaft überwiesen hat.

Art. 13 Verpfändung und Übertragung von Genossenschaftsanteilen

1 Jede Verpfändung und sonstige Belastung von Genossenschaftsan- Verpfändung/
teilen sowie deren Übertragung an Personen, die nicht Mitglieder der BeEastun9
Genossenschaft sind, sind ausgeschlossen.

2 Die Übertragung von Genossenschaftsantellen ist nur von Mitglied zu Übertragung
Mitglied zulässig und benötigt die Zustimmung der Verwaltung. Erfor"
derlich ist ein schriftlicher Abtretungsvertrag sowie eine Mitteilung an
die Genossenschaft.

Art. 14 Persönliche Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind verpflichtet:
a) Die Interessen der Genossenschaft in guten Treuen zu wahren;
b) Den Statuten sowie den Beschlüssen der Genossenschaftsor-

gane nachzuleben;
c) Nach Möglichkeit an genossenschaftlichen Aktivitäten teilzu-

nehmen und in genossenschaftlichen Gremien mitzuwirken.

Treuepflicht

Befolgungs-
Pflicht
Teilnahme"
Pflicht

4. Finanzielle Bestimmungen

Genossenschaftskapita!

Art. 15 Genossenschaftsanteile

1 Die Genossenschaftsanteile lauten auf einen Nennwert Fr. 1'000.- Genossen"

und müssen voll elnbezahlt werden. Ausnahmsweise kann die Verwal- schafts-
tung für die Genossenschaftsanteile Ratenzahlung bewilligen.

2 Mitglieder, die Räumlichkeiten der Genossenschaft mieten, müssen Wohnungsan-
zusätzlich zum Mitgliedschaftsanteil (vgl. Art. 7 Abs. 1) hinzu weitere teile
Anteile (Wohnungsanteile) übernehmen. Einzelheiten regelt die Ver"
waltung in dem Vermietungsreglement, wobei der zu übernehmende
Betrag nach den Aniagekosten der Wohnung abgestuft ist, den Wohn-
bauförderungsvorschriften entsprechen sowie für die Finanzierung der
Bauten ausreichen muss. Der Maximaibetrag beträgt 20 % der Anlage-
kosten der gemieteten Räumlichkeiten.

Gemeinsames
Mietverhältnis
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3 Mieten mehrere Mitglieder gemeinsam Räumlichkeiten der Genos-
senschaft, können die für diese Räumlichkeiten zu übernehmenden
Wohnungsanteile auf diese Mitglieder in einem von ihnen gewählten
Verhältnis verteilt werden. Diese Bestimmung gilt insbesondere für
Ehepaare und Partnerschaften.

4 Für Genossenschaftsanteile werden schriftliche Anteilscheine ausge-
geben.

Art. 16 Finanzierung der Genossenschaftsanteile

1 Genossenschaftsanteile können mit Mitteln der beruflichen Vorsorge Berufliche
erworben werden. Die Verwaltung regelt den Vollzug in einem Regte- vorsor9e
ment.

2 Mit Einverständnis der Verwaltung können Genossenschaftsanteile Dritte
auch von Dritten finanziert werden.

Art. 17 Verzlnsung der Genossenschaftsanteile

Die Genossenschaftsanteile werden nicht verzinst. Grundsatz

Art. 18 Rückzahiung der Genossenschaftsanteile

1 Ausscheidende Mitglieder bzw. deren Erben haben keine Ansprüche Grundsatz
auf Genossenschaftsvermögen mit Ausnahme des Anspruchs auf
Rückzahlung der von ihnen embezahiten Genossenschaftsanteile.

2 Kein RückzaNungsanspruch besteht bei Mitglieder- und Wohnungs- Ausnahmen
anfeilen, die nach Art. 10 und 12 der Statuten vom/von der Partner/in
übernommen werden.

Die Rückzahlung von Anteilen, die mit Mitteln der beruflichen Vorsorge
erworben wurden, hat nach Weisung des bisherigen Mitglieds zu sei-
nen Gunsten entweder an eine Wohnbaugenossenschaft, bei der es
nun eine Wohnung selbst dauernd bewohnt, oder an eine Einrichtung
der beruflichen Vorsorge oder nach Erreichen des Rentenalters an das
bisherige Mitglied selbst zu erfolgen.

3 Die Rückzahlung erfolgt zum Nennwert. Rückzahiung

4 Die Auszah!ung bei Mietern erfolgt innert eines Monates nach Been- ra Q
digung des Mietvertrages und derWohnungsabgabe. Falls die Finanz-
läge der Genossenschaft dies erfordert, ist die Verwaltung berechtigt,
die Rückzahlung bis auf die Dauer von drei Jahren hinauszuschieben.

5 Die Genossenschaft ist berechtigt, die ihr gegenüber dem aussehe!- Verrechnung
denden Mitglied zustehenden Forderungen mit dessen Guthaben aus
den Genossenschaftsantellen zu verrechnen.

11



Haftung

Art. 19 Haftung

Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossen- Keine persön-
schaftsvermögen. Jede Nachschusspflicht oder Haftbarkeit des einze!- liche Haftung
nen Mitglieds ist ausgeschlossen. und Nach-

schusspflicht

Rechnungswesen

Art. 20 Jahresrechnung und Geschäftsjahr

1 Die Jahresrechnung besteht aus Erfoigsrechnung, Bilanz und Anhang Grundsatz
und wird nach den Grundsätzen der ordnungsgemässen Rechnungs-
legung so aufgestellt, dass die Vermögens" und Ertragslage der Ge-
nossenschaft zuverlässig beurteilt werden kann. Sie enthält auch die
Vorjahreszahlen. Massgebend sind die Art. 957 ff. OR und die bran-
chenüblichen Grundsätze.

2 Im Anhang zur Bilanz sind mindestens aufzuführen;
a) der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und

Pfandbestellungen zugunsten Dritter.
b) der Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen ver-

pfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie der Aktiven unter Eigen-
tumsvorbehalt.

c) der Gesamtbetrag der nichtbilanzierten Leasingverbindlichkeiten.
d) die im Eigentum der Genossenschaft befindlichen Liegenschaften

mit Angabe der Brandversicherungswerte und des Wohnungsbe-
Standes nach Zimmerzahi.

e) Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen.
f) die Beträge, Zinssätze und Fälligkeiten allfälliger von der Genossen-

schaft ausgegebenen Anleihensobiigationen.
g) jede Beteiligung, die für die Beurteilung der Vermögens- und Er-

tragslage der Genossenschaft wesentlich ist.
h) der Gesamtbetrag der aufgelösten Wiederbeschaffungsreserven

und der darüber hinaus gehenden, stillen Reserven, soweit dieser
den Gesamtbetrag der neugebildeten derartigen Reserven über-
steigt, wenn dadurch das erwirtschaftete Ergebnis wesentlich güns-
tiger dargestellt wird.

i) Angaben über Gegenstand und Betrag von Aufwertungen.
j) Angaben über allfällige Erhöhungen der von den Mitgliedern zu

übernehmenden Mitglieder- und Wohnungsanteile.

3 Die Jahresrechnung ist der Revisionsstelle zur Prüfung zu unterbrei- Prüfung
ten.

4 Geschäftsjahr ist das Kaienderjahr. Geschäftsjahr
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Art. 21 Reservefonds

1 Der Jahresgewinn, welcher aufgrund der Jahresbiianz berechnet Grundsatz
wird, dient in erster Linie derAufnung eines Reservefonds.

2 Die Generaiversammlung entscheidet unter Beachtung von Art. 860 jage
Abs. 1 OR über die Höhe der Einlage in den Reservefonds.

3 Über die Beanspmchung des Reservefonds entscheidet die Verwai- Beanspruchung
tung unter Beachtung von Art. 860 Abs. 3 OR.

Art. 22 Weitere Fonds

1 Es wird folgender weiterer Fonds geäufnet:
ein Erneuerungsfonds, dem jährlich ein Betrag von max. 1 Prozent des Erneyerungs~
Gebäudeversicherungswertes jeder Liegenschaft zuzuweisen ist.

2 Soweit Baurechtsverträge dies vorschreiben, wird der Erfolgsrech- Heimfalifonds
nung jährlich eine Einlage in den Heimfallfonds belastet, dessen Höhe
den Vorgaben der Baurechtsverträge oder dem steuerbefreiten Maxi-
ma!betrag entspricht.

4 Die Mittel der Fonds werden von der Verwaltung entsprechend dem Verwendung
jeweiligen Zweck verwaltet und verwendet sowie im Rahmen der Ge- Fondsvermö-
samtrechnung von der Revisionsstelle überprüft. 9en

5 Die Generalversammlung kann im Rahmen von Art. 862 und 863 OR Weitere Fonds
beschliessen, weitere Fonds zu äufnen und entsprechende Reglemen-
te erlassen.

Art. 23 Entschädigung der Organe

1 Die Mitglieder der Verwaltung haben Anspruch auf eine massvolie Grundsätze
Entschädigung. Diese richtet sich nach den Aufgaben und derArbelts-
belastung der einzelnen Mitglieder und darf die üblichen Ansätze nicht
überschreiten.

2 Die Entschädigung der Revisionsstelle richtet sich nach den bran- Revisionsstelie
chenüblichen Ansätzen.

3 Mitglieder von Kommissionen haben Anspruch auf ein massvolles
Sitzungsgeld.

4 Die Ausrichtung von Tantiemen ist ausgeschlossen. Ausschluss
von Tantiemen

5 Die Gesamtsumme der Entschädigungen aller Organe muss sich in
einem vertretbaren Rahmen halten und ist, getrennt nach Verwaltung,
Revisionsstelle und weiteren Organen, in der Rechnung auszuweisen.

Auslagenersatz
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6 Ferner werden den Mitgliedern von Verwaltung, Revisionsstelie und
Kommissionen die im Interesse der Genossenschaft aufgewendeten
Auslagen ersetzt.

5. Organisation

Organe

Art. 24 Überblick

Die Organe der Genossenschaft sind: Überblick

a) Die Generalversammlung.
b) Die Verwaltung.
c) Die Revisionsstelle.

Generalversammlung

Art. 25 Befugnisse der Generalversammlung

1 Der Generaiversammlung stehen die nachfolgenden Befugnisse
zu:

a) Festsetzung und Abänderung der Statuten.
b) Wahl und Abberufung des/der Präsidenten/in resp. des Co-

Präsidiums, der weiteren Mitgiieder der Verwaltung und der
Revisionsstelle.

c) Genehmigung des Jahresberichtes der Verwaltung.
d) Abnahme der Jahresrechnung und Beschlussfassung über die

Verwendung des Bilanzgewinnes.
e) Entlastung der Mitglieder der Verwaltung.
f) Beschlussfassung über Berufungen gegen Ausschlussbe-

Schlüsse der Verwaltung.
g) Beschlussfassung über den Verkauf von Grundstücken, Häu-

sern und Wohnungen und die Einräumung von selbständigen
Baurechten

h) Beschiussfassung über den Abbruch von Wohnhäusern der
Genossenschaft und die Erstellung von Ersatzneubauten.

i) Beschlussfassung über Auflösung oder Fusion der Genossen-
schaft.

j) Genehmigung von Reglementen, soweit diese nicht ausdrück-
lich in der Kompetenz der Verwaltung liegen.

k) Ev. Eriass elnes Reglements über die Tierhaltung.
l) Beschlussfassung über auf Antrag von Mitgliedern traktandier-

te Geschäfte, soweit diese der Beschlussfassung durch die
Generalversammiung unterstehen (Art. 25 Abs. 2).
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m) Beschlussfassung über al!e weiteren Gegenstände, die durch
Gesetz oder Statuten der Generalversammlung vorbehalten
sind oder die von der Verwaltung der Generalversammlung Anträge auf Traktan-
unterbreitet werden. ~ ~ dierun9

2 Anträge der Mitglieder auf Traktandierung eines Geschäftes
gemäss Buchstabe l) müssen spätestens 60 Tage vor der or-
dentlichen Generalversammlung bei der Verwaltung schriftlich
eingereicht werden. Der Termin der ordentlichen Generalver-
Sammlung ist Jeweils mindestens drei Monate zum Voraus be-
kannt zu geben.

3 Über Geschäfte kann nur abgestimmt werden, wenn sie traktan-
diert sind. Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Traktanden
bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung.

Art. 26 Einberufung und Leitung

1 Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb Ordentliche Generai-
der ersten Hälfte des Kaienderjahres statt. Versammlung

2 Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen,
sofern eine vorangegangene Generaiversammlung, die Verwal-
tung, die Revisionsstelle bzw. die Liquidatoren dies beschliessen
oder der zehnte Teil der Mitglieder dies verlangt. Besteht die Ge-
nossenschaft aus weniger als 30 Mitgliedern, muss die Einberu-
fung von mindestens drei Mitgliedern verlangt werden. Die Einbe-
rufung hat innert 8 Wochen nach Eingang des Begehrens zu er-
folgen.

3 Die Generalversammlung wird durch die Verwaltung mindestens
20 Tage vor dem Versammiungstag einberufen. In der Einberu-
fung sind die Traktandenliste und bei Anträgen auf Änderung der
Statuten der Wortlaut der vorgeschlagenen Änderungen bekannt
zu geben. Bei ordentlichen Generaiversammlungen werden der
Einladung Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisi-
onsstelle beigelegt; diese Unterlagen sind auch 20 Tage vordem
Versammlungstag am Geschäftsdomizil der Genossenschaft zur
Einsicht aufzulegen.

4 Die Generalversammlung wird vom/von der Präsidenten/in oder
einem Mitglied der Verwaltung geleitet. Sie kann auf Antrag der
Verwaltung eine/n Tagespräsidenten/in wählen.

Art. 27 Stimmrecht

1 Jedes Mitglied hat In der Generalversammlung eine Stimme.

Ausserordentliche
Generalversammlung

Einberufung

Leitung

Grundsatz

2 Es kann sich mit schriftlicher Vollmacht durch ein anderes Mitglied
oder einen handlungsfähigen Familienangehörigen vertreten lassen.
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Niemand kann mehr als ein anderes Mitglied vertreten.

3 Bei Beschlüssen über die Entlastung der Mitglieder der Verwaltung ^jgg^g^
haben die Verwaltungsmitglieder kein Stimmrecht.

Art. 28 Beschlüsse und Wahlen

1 Die Generalversammiung ist beschlussfähig, wenn sie statutenge- Beschiussfä"
mäss einberufen worden ist. higkeit

2 Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht ein Drittel der Geheime
Stimmenden die geheime Durchführung verlangt. Die Verwaltung ist Durchführun9
berechtigt, die geheime Durchführung anzuordnen.

3 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen ßeschluss-
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Wahlen gilt im ersten Wahl- Fassung,
gang das absolute, im zweiten Wahlgang das relative Mehr. Stimment-
haltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet der/die Vorsitzende durch Stichentscheid.

4 Für den Verkauf von Grundstücken und die Einräumung von Baurech-
ten, für Statutenänderungen sowie für Auflösung und Fusion der Ge-
nossenschaft ist die Zustimmung von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen notwendig.

5 Die Art. 889 OR und Art. 18 Abs. 1 Buchst, des Fuslonsgesetzes blel-
ben vorbehalten.

6 Über Beschlüsse und Wahlresultate wird ein Protokoll geführt, das protokoi!
vom/von der Vorsitzenden und vom/von der Protokollführer/in zu unter-
zeichnen ist.

Verwaltung

Art. 29 Wah! und Wählbarkeit

1 Die Verwaltung besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Mitglie- Grundsatz
der der Verwaltung müssen Genossenschafter/innen sein. Das Präsi-
dium, das Co-Präsidium resp. die weiteren Mitglieder der Verwaltung
werden von derGeneralversammlung bestimmt; im Übrigen konstituiert
sich die Verwaltung selbst. Sie ernennt eine/n Protokoliführer/in,
der/die nicht der Verwaltung anzugehören braucht.

2 Wählbar sind Personen, die in geschäftlicher Beziehung zur Genos- Wählbarkeit
senschaft stehen. Auf eine erhöhte Transparenz (good cooperative
governance) muss bei der Vergabe von Aufträgen (Ausstand etc.) ge-
achtet werden.

Amtsdauer
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3 Die Mitglieder der Verwaltung werden auf drei Jahre gewählt und sind
wieder wählbar. Wahlen innert einer Amtsdauer gelten bis zu deren
Ablauf.

Art. 30 Aufgaben

1 Die Verwaltung ist im Rahmen der gesetzlichen und statutarischen Kompetenz-
Bestimmungen für die Verwaltung und für alle Geschäfte der Genos- vermutung
senschaft zuständig, die nicht ausdrücklich einem anderen Organ vor-
behalten sind.

2 Er erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht, der sich Geschäftsbe-
aus der Jahresrechnung (Art. 20) und dem Jahresbericht zusammen- richt
setzt. Der Jahresbericht stellt den Geschäftsveriauf sowie die wirt-
schaftliche und finanzielle Lage der Genossenschaft dar und gibt die
Prüfungsbestätigung der Revlsionssteile wieder.

3 Er bestimmt die zeichnungsberechtigten Personen und die Art ihrer Zeichnungsbe-
Zeichnung, wobei nur Kollektivunterschrift zu zweien erteilt werden rechtigung
darf.

Art. 31 Kompetenzdelegation

1 Die Verwaltung ist ermächtigt, die Geschäftsführung oder einzelne Grundsatz
ihrer Zweige an eines oder mehrere seiner Mitglieder (Ausschüsse), an
ständige oder ad hoc Kommissionen und/oder an eine oder mehrere
Personen zu übertragen, die nicht Mitglieder der Genossenschaft zu
sein brauchen (Geschäftsstelle). Kommissionsmitglieder müssen nicht
Mitglied der Genossenschaft sein.

2 Die Verwaltung erlässt ein Organlsatlonsreglement, welches die Auf- Organisations-
gaben von Verwaltung, Ausschüssen, Kommissionen und Geschäfts- regfement
steile festlegt sowie insbesondere die Berichterstattungspflicht regelt.

Art. 32 Verwaitungssitzungen

1 Verwaltungssitzungen werden vom/von der Präsidenten/in einberufen, Einberufung
so oft dies die Geschäfte erfordern, ferner wenn zwei Mitglieder der
Verwaltung die Einberufung einer Verwaltungssitzung verlangen.

2 Die Verwaltung Ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder be- Beschluss-
schlussfähig. Er beschliesst mit der einfachen Mehrheit der abgegebe- fassung
nen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der/die Vorsitzende
mit Stichentscheid.

3 Sofern kein Verwaltungsmitglied die mündliche Beratung verlangt und Zirkulations-
die Mehrheit der Verwaltungsmitglieder mitwirkt, gelten ohne Gegen- beschluss
stimme gefasste schriftliche Zirkulationsbeschlüsse als gültige Verwal-
tungsbeschiüsse. Sie sind ins Protokoll der nächsten Ven/vaitungssit-
zung aufzunehmen.

Protokoli
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4 Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Verwaltung ist ein Proto-
koil zu führen. Das Protokoll ist vom/von der Vorsitzenden und vom/von
der Protokoilführer/in zu unterzeichnen.

Revisionsstelle

Art. 33 Wahl und Konstituierung

1Die Generalversammlung wählt als Revisionsstelle eine/n zugelasse- Wahl
ne/n Revisor/in oder eine zugelassene Revisionsunternehmung nach
dem Revisionsaufsichtsgesetz (Art.5 ff. RAG und Art. 727c OR) auf die
Dauer von 3 Jahren. Wahlen innert der Amtsdauer gelten bis zu deren
Ablauf.

Opting -Out

2Die Generalversammlung kann auf die Wahl einer Revlsionsstelle
verzichten (Opting-Out), wenn:

1. die Genossenschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet
ist,

2. sämtliche Genossenschafter zustimmen und
3. die Genossenschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstelien im Jah-

resdurchschnitt und weniger als 30 Wohnungen hat.
4. keine anderen gesetzlichen oder verträglichen Gründe die Ge-

nossenschaft zu einer Revision verpflichten
Prüferische
Durchsicht

Unabhängigkeit

3 Verzichtet die Generalversammlung auf die Wahl einer Revisionsstel-
le, beauftragt die Verwaltung eine vom Bundesamt für Wohnungswe-
sen (BWO) anerkannte Prüfstelle für die prüferische Durchsicht der Aufhebung der
Jahresrechnung. prüferischen

Durchsicht

4Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Genossen-
schafter hat jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor der Generai-
Versammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und
die Wahl einer entsprechenden Revislonsstelle zu verlangen.
Die Generalversammlung darf in diesem Fa!! die Beschlüsse nach Ar-
tikel 25 Abs. 1 lit. c bis e erst fassen, wenn der Revisionsbericht vor-
liegt.

5Die Revisionsstelie muss unabhängig sein. Verwaltungsmitglieder,
Angestellte der Genossenschaft sowie Personen, die für die Genos"
senschaft Arbeiten ausführen, die mit dem Prüfungsauftrag nicht ver-
einbarsind, sind nicht wählbar.

Art. 34 Aufgaben

1 Wählt die Generalversammlung eine Revisionsstelle, führt diese eine Prüfung
eingeschränkte Revision nach Art.729 ff. OR durch. Aufgaben und
Verantwortung der Revisionsstelle richten sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen.
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2 Die Revisionsstelie legt einen schriftlichen Bericht über das Ergebnis
der Prüfung vor. Sie empfiehlt der Generalversammiung die Abnahme,
mit oder ohne Einschränkung oder die Rückweisung der Jahresrech-
nung.

3 Der Revisionsstelie ist Jederzeit, auch ohne Voranmeldung, Einsicht in
die gesamte Geschäfts- und Rechnungsführung zu gewähren. Es sind
ihr alle gewünschten Auskünfte zu erteilen. Sie ist zu Zwischenrevisio-
nen berechtigt.

4 Die Revisionsstelle ist verpflichtet, Jede von ihr festgestellte Unregel-
mässigkeit der Verwaltung mitzuteilen.

5 Die Revisionsstelle wahrt bei der Berichterstattung die Geschäftsge-
heimnisse der Genossenschaft. Ihr und Ihren Mitgliedern ist es unter-
sagt, von den Wahrnehmungen, die sie bei der Ausführung ihres Auf-
träges gemacht haben, einzelnen Mitgliedern der Genossenschaft oder
Dritten Kenntnis zu geben.

6. Schlussbestimmungen

Auflösung durch Liquidation bzw. Fusion

Art. 35 Liquidation

1 Eine besonders zu diesem Zweck einberufene Generalversamm!ung Beschiuss
kann jederzeit die Auflösung der Genossenschaft durch Liquidation
beschiiessen.

2 Die Verwaltung führt die Liquidation nach den Vorschriften von Ge- Durchführung
setz und Statuten durch, falls die Generaiversammlung damit nicht be-
sondere Liquidator/innen beauftragt.

Art. 36 Liquidationsüberschuss

Das nach Tilgung aller Schulden und Rückzahlung aller Genossen- Liquidations-
schaftsanteile zum Nennwert verbleibende Vermögen wird vollumfäng" überschuss
lich auf eine Institution übertragen, die den Zweck verfolgt, dauerhaft
den Bedarf an Wohnraum zu tragbaren finanziellen Bedingungen zu
decken.

Art. 37 Fusion

1 Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung der Genos- Beschluss
senschaft durch Fusion mit einer anderen Genossenschaft beschlies-
sen.

2 Die Vorbereitung der Fusion ist Sache der Verwaltung. Sie kann dazu Durchführung
jedoch vorgängig die Generalversammlung in einer Konsultativabstim-
mung befragen.
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Bekanntmachungen

Art. 38 Mitteilungen und Publikationsorgan

1 Die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden internen Interne Mittei-
Mitteilungen und Einberufungen erfolgen schriftlich per Post oder durch lun9en
eine Mailmitteilung.

2 Publikationsorgan der Genossenschaft ist das Schweizerische Han- Publikationen
delsamtsblatt.

Art. 39 Statutenänderungen

Diese Statuten und ihre Änderungen bedürfen vor der Beschlussfas- Genehmigung
sung durch die Generalversammlung einer Genehmigung durch das
Bundesamt für Wohnungswesen (BWO), wenn Fördergelder des Bun-
des bezogen werden, sowie wenn das BWO der Genossenschaft die
Gemeinnützigkeit nach dem Wohnraumförderungsgesetz (WFG) be-
scheinigen soll.

Frauenfeld, 5. September 2025
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Amtliche Beglaubigung

Die Urkundsperson beglaubigt, dass die vorstehenden Statuten die an der heutigen
Gründerversammlung von den Genossenschaftern gültig festgelegten Statuten der

Genossenschaft Steinberg Reckenwil, mit Sitz in Homburg TG

darstellen.
/

Frauenfeld, - 5, SEP. 2025

!.' .

Nota^Fra^nfeld
i^NOt^r

Franfcrskä Weber


